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Die kleineren Zentren bis I8U8

lerung, doch hatte unter dem nun beseitigten despotischen Regime die
primitive Selbstverwaltung so schwere Mißstände gezeitigt, daß das
Volk durch die Neuerung kaum etwas verlor. Die Judenheit Algeriens
ging unaufhaltsam ihrer Emanzipation entgegen, die in der folgenden
Epoche Wirklichkeit werden sollte.

§30. Die neuen Verhältnisse in Holland und die Rückkehr zu der
alten Ordnung in Italien

Von den Ländern, die bis i8i4 unter französischer Oberhoheit
gestanden hatten, ließen allein die Niederlande, d. h. Holland und das
i 83o von ihm abgefallene Belgien, die Emanzipation fortbestehen1).
Die Wiedereinsetzung des Hauses Oranien änderte nichts an der in
Holland herrschenden liberalen Ordnung. Selbst an der Ausarbeitung
der neuen Verfassung von i8i4 durfte ein jüdischer Politiker mit-
wirken, der schon in der vorhergehenden Epoche hervorgetretene Be¬
amte des Justizministeriums Karl Asser, der zugleich Präsident des
Hauptvorstandes der jüdischen Gemeinden des Königreichs Holland
war (Band VIII, § 2 4). Der politischen Hauptsorge enthoben, konnten
die emanzipierten holländischen Juden alle ihre Kräfte dem Ausbau
der Gemeinden widmen. Mit der Abschaffung der unter Napoleon ein¬
geführten Konsistorien kam auch die ihnen übergeordnete Amster¬
damer Zentralstelle in Fortfall. Das neue Gemeindestatut von 1817
stellte die Gewalt der Rabbiner und der gewählten Ältesten wieder her,
die in den größeren Gemeinden „Parnassim“, in den kleineren „Man-
higim“ hießen. In den beiden bedeutendsten Gemeinden, in Amster¬
dam und im Haag, bestanden nach wie vor neben den Synagogen der
Aschkenasim Sondersynagogen der Sephardim, in den übrigen Städten
(in Rotterdam, Groningen u. a.) setzten sich dagegen die Gemeinden
nur aus Aschkenasim zusammen. Die etwa sieben Prozent der jüdi¬
schen Bevölkerung ausmachenden Sephardim gingen ihres einst¬
maligen Einflusses auf das öffentliche Leben überhaupt immer mehr
verlustig. Der anerkannte Führer der holländischen Judenheit war in
dieser Zeit der eben erwähnte aschkenasische Jude Karl Asser, der auch
das Präsidium in der in Amsterdam neu gegründeten Hauptkommis¬

1 ) Im Jahre i 84o zählte Holland rund 52 000 und Belgien nahezu 4ooo
jüdische Einwohner (die belgischen Juden waren in Brüssel, Antwerpen, Gent und
Lüttich ansässig). Nach der Zählung von i 85 o gab es in Holland bereits über
62 000 Juden, und zwar 59 238 Aschkenasim und 3372 Sephardim.
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